
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/4/18 88/04/0313
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1989

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §71 Abs1 lita;

BAO §308;

VwGG §46 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 87/18/0064 E 5. Juni 1987 RS 3

Stammrechtssatz

Die berufsbedingte Ortsabwesenheit eines Rechtsanwaltes ist nicht einer plötzlichen Erkankung gleichzuhalten, sind

doch der Ablauf von Rechtsmittelfristen bzw berufsbedingte Ortsabwesenheit keine plötzlichen und

unvorhergesehenen Ereignisse iSd § 71 Abs 1 lt a AVG 1950.
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